Wertermittlung von Grundstücken bei Übergabeverträgen

A.
Verkehrswert

Der Verkehrswert (§ 193 BauGB) ist der Preis, der bei einem Verkauf im gewöhnlichen Geschäftsverkehr für das betreffende Grundstück nach den rechtlichen Gegebenheiten und den tatsächlichen Eigenschaften, seiner sonstigen Beschaffenheit und seiner Lage ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre. Er entspricht dem gemeinen Wert nach § 9 Abs. 2 Bewertungsgesetz (BewG) und dem Teilwert nach § 6 Abs. 1 EStG. Die außersteuerliche Verkehrswertermittlung ist in § 194 BauGB, in der Wertermittlungsverordnung vom 06.12.1988 und in den Wertermittlungsrichtlinien in der Fassung vom 11.06.1991 normiert. Diese Vorschriften gelten zwar weder für das Finanzamt noch für den privaten Eigentümer, bieten aber jedenfalls Anhaltspunkte. 

In der Wertermittlungsverordnung sind als Methoden zur Ermittlung des Verkehrswertes das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren und das Sachwertverfahren aufgenommen. 

Beim Vergleichswertverfahren soll der Verkehrswert aus zeitnahen Kaufpreisen vergleichbarer Grundstücke abgeleitet werden. Die Schwierigkeiten dieser Methode liegen meist im Mangel an Vergleichsobjekten oder in der richtigen Auswahl der geeigneten Objekte. 

Im Rahmen des Ertragswertverfahrens wird der Verkehrswert aus den Nutzungen und Erträgen des Grundstückes abgeleitet. Die bei dieser Methode zu Grunde zu legenden Umstände Miete, Rendite und Lebensdauer sind allerdings unsicheren und ständigen, kaum langfristig im voraus bestimmbaren Veränderungen unterworfen. Außerdem ist der Ertragswert nicht unbedingt mit dem Verkehrswert identisch. 

Das zur Bestimmung des Verkehrswertes von Geschäfts- und Fabrikgrundstücken derzeit noch gebräuchlichste Verfahren ist das Sachwertverfahren. Danach wird der Grundstückswert aus den Wiederbeschaffungskosten abgeleitet. Dies stellt zwar eine weitgehend objektivierte Methode zur Ermittlung von Substanzwerten dar, der danach errechnete Sachwert entspricht jedoch in den wenigsten Fällen dem Verkehrswert. 

Da Ertrags- und Sachwert regelmäßig mit dem wirtschaftlichen Marktwert eines Grundstückes nicht identisch sind, sind dann ggf. auch die sonstigen wertbeeinflussenden Umstände wie insbesondere das örtliche Marktniveau einzubeziehen. Da jedenfalls der Stellenwert der vielen zu beachtenden wertbestimmenden Faktoren kaum objektiv bestimmbar ist, ist diese sog. Anpassung problematisch.

B.
Feuerversicherungswert 

Der Versicherungswert im Sinne der Schadenversicherung ist der Wert des versicherten Interesses (vgl. § 51 VVG). Das versicherte Interesse des Eigentümers entspricht dem gemeinen Wert der versicherten Sache, soweit sich aus den Umständen oder aus den Vereinbarungen nichts anderes ergibt (§ 52 und § 80 Abs. 1 VVG). Unter gemeinem Wert ist der zu erzielende Einzelveräußerungswert des Wirtschaftsgutes ohne Fortführungsgedanken zu verstehen. Bei fertig gestellten Wohngebäuden erfolgen spätere wertverändernde bauliche Maßnahmen nur ausnahmsweise. Eine regelmäßige Preisanpassung an die Preisentwicklung erfolgt mit der sachkundig gebildeten Prämienrichtzahl. 

Bei Geschäfts- und insbesondere Fabrikgebäuden hingegen werden öfters vom Betriebsablauf bestimmte bauliche Veränderungen vorgenommen, die Wertveränderungen zur Folge haben. 

C.
Steuerbilanzwert von Geschäfts- oder Fabrikgrundstücken

Nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 EStG sind Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die Absetzung für Abnutzung (AfA), anzusetzen. Sofern ihr Teilwert allerdings niedriger ist, ist dieser maßgeblich. Teilwert ist der Betrag, den ein Erwerber des ganzen Unternehmens, der dieses fortführt, im Rahmen des dafür zu zahlenden Gesamtkaufpreises für das einzelne Wirtschaftsgut ansetzen würde. 

Bei Grundstücken gelten in der Regel gesetzlich festgelegte Abschreibungssätze (§ 7 Abs. 4, 5 EStG). Außerdem sind hier auch erhöhte Absetzungen sowie Sonderabschreibungen möglich (§§ 7a ff. EStG). Im Übrigen werden bei der AfA, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten in Beziehung zur voraussichtlichen Gesamtdauer der Nutzung der Wirtschaftsteile gesetzt (§ 7 Abs. 1 EStG). 

D.
Einheitswert

Der Einheitswert inländischer Grundstücke bildet die Grundlage diverser Steuern (z.B. Grundsteuer, Gewerbesteuer, Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer, wenn keine Gegenleistung vorhanden ist). Die letzte allgemeine Feststellung der Einheitswerte (Hauptfeststellung) ist am 01.01.1964 durchgeführt worden. Auf dieser Grundlage ist eine Fortschreibung bzw. Nachfeststellung des Einheitswertes durchzuführen (§ 22 bzw. § 23 BewG). Das Grundstück ist so zu bewerten, als ob es in seinem heutigen Zustand schon am 01.01.1964 vorhanden gewesen wäre.

Zum Ausgleich der seither erfolgten Wertsteigerung muss zwar ein Zuschlag von 40% vorgenommen werden (§ 121a Bewertungsgesetz a. F.), aber auch mit diesem Zuschlag entspricht der Einheitswert regelmäßig bei weitem nicht dem heutigen Verkehrswert des Grundstücks. Unbebaute Grundstücke sind mit dem im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu erzielenden Preis zu bewerten (§ 9 Abs. 1 Bewertungsgesetz). Dabei sind alle Umstände zu berücksichtigen, die den Preis beeinflussen. Für die Ermittlung des Einheitswertes von bebauten Grundstücken gelten das Ertragswert- und das Sachwertverfahren (§ 76 Bewertungsgesetz). Insbesondere für Wohngrundstücke und gemischt genutzte Grundstücke gilt das Ertragswertverfahren. Bei Anwendung des Ertragswertverfahrens ergibt sich der Einheitswert aus der Anwendung bestimmter gesetzlich vorgeschriebener Vervielfältiger auf die Jahresrohmiete. Dabei ist die Alterswertminderung für Gebäude und Außenanlagen bei der Berechnung der Vervielfältiger bereits berücksichtigt. 

Der beim Sachwertverfahren zu Grunde zu legende Ausgangswert setzt sich aus dem Bodenwert, dem Gebäudewert und dem Wert der Außenanlagen zusammen (§ 83 BewG). Als Bodenwert ist der gemeine Wert anzusetzen, den der Grund und Boden als unbebautes Grundstück im Jahr 1964 gehabt hätte (§ 84 BewG). Er wird aus den für 1964 geltenden Bodenrichtwertkarten abgeleitet. 

Der Gebäudewert wird auf der Grundlage der durchschnittlichen Herstellungskosten nach den Baupreisverhältnissen vom 01.01.1964 (sog. Gebäudenormalherstellungswert) pro Kubikmeter ermittelt. Dieser Wert ist um die infolge Alters oder evtl. vorhandener baulicher Mängel und Schäden entstandene Wertminderung zu reduzieren. Nur bei besonderen Umständen ist der so ermittelte Wert zu ermäßigen oder zu erhöhen. 

E.
Bedarfsbewertung 

Der Wert unbebauter Grundstücke bestimmt sich gem. § 145 Abs. 3 S. 1 BewG nach ihrer Fläche und den um 20% ermäßigten Bodenrichtwerten (vgl. § 196 BauGB). Nach § 145 Abs. 3 S. 2 BewG sind die Bodenrichtwerte von den Gutachterausschüssen nach dem BauGB auf den 01.01.1996 zu ermitteln und den Finanzämtern mitzuteilen. Weicht der tatsächliche Erschließungszustand des zu bewertenden Grundstücks von dem des Richtwertgrundstücks (= Referenzgrundstück) ab, sind nach R 161 Abs. 7 S. 3 Abschläge vom Bodenrichtwert vorzunehmen. Die Anknüpfung an den typisierenden Bodenrichtwert wird als sachgerecht erachtet. 

F.
Wertermittlungsrichtlinie und Bodenrichtwerte 

Die für offizielle Institutionen bestehenden Vorgaben zu Wertermittlung wie die vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen herausgegebene Wertermittlungsrichtlinie 2002 reflektieren den aktuellen Stand der betriebswirtschaftlichen Erkenntnisse. Schätzungen dieser Art sind jedoch aufwendig und teuer. Die eigentliche Wertermittlung erfolgt methodisch in der Regel nach dem Sachwert- oder Ertragswertverfahren. Das Ertragswertverfahren eignet sich insbesondere für Wohnobjekte im städtischen Bereich, während bei besonderen industriellen Anlagen sowie Sondervermögen wie Altenheimen, Schlössern oder dergleichen der Sachwertgedanke im Vordergrund steht.

Die meisten deutschen Städte haben einen berufenen Gutachterausschuss, der im 2-Jahres-Rhythmus Richtwerte zusammenstellt. Diese beziehen sich auf unbebautes nutzbares Land. Damit kann also der Bodenwert auf aktuellem Preisniveau ermittelt werden. 

(Quelle: Notarkammer Frankfurt, Kammerrundschreiben 3/2004, Anlage 1 zu Ziffer 4, 
November 2004)

